
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/9/24 86/01/0042
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1986

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

41/02 Passrecht Fremdenrecht

Norm

FrPolG 1954 §8;

VwGG §34 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2275/58 E 6. April 1960 VwSlg 5259 A/1960 RS 1

Stammrechtssatz

Die Voraussetzungen für die Aufhebung eines gemäß den Bestimmungen der AusländerpolizeiVO., dRGBl. 1938 I S

1053, erlassenen Aufenthaltsverbotes sind vor allem dann als gegeben anzusehen, wenn die seinerzeit für die

Erlasssung des Verbotes maßgeblichen Gründe die Erlassung eines Aufenthaltsverbotes nach dem FremdenpolizeiG

nicht mehr rechtfertigen.

Schlagworte

Offenbare Unzuständigkeit des VwGH Nichterschöpfung des Instanzenzuges Besondere Rechtsgebiete Diverses
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Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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